
um eine Besonderheit des Verbrauchsg�terkaufs. Dieses Pro-
blem ist �berall dort zu finden, wo das Gesetz dem Verbraucher
gegen�ber dem Unternehmer eine besondere Stellung einr�umt.
Die dargestellten F�lle sind nur ein kleiner Ausschnitt aus dem
weiten Problemfeld der Abgrenzung. Die bisherigen Entschei-
dungen, sind als verbraucherfreundlich zu bezeichnen. Leider
ist es schwierig, einen roten Pr�fungsfaden zu finden, an dem
die Argumentation im Einzelfall ankn�pfen kann. Verst�ndlich
scheint die Forderung der Gerichte nach der funktionalen Kom-
ponente. Ausschlaggebend sollte sein, inwieweit Sachverstand
bez�glich des get�tigten Gesch�fts bei den Parteien vorlag.
Schwierig gestaltet sich dagegen die Einordnung der Problema-
tik »dual use«. Hier soll offenbar einzig die vorhergehende Nut-
zung des ver�ußerten Gegenstandes maßgeblich sein. Das er-
scheint fragw�rdig. Der Apotheker in der Entscheidung des LG
Trier hat wohl auch bei einer 43 %igen Nutzung seines PKW im

Medikamentengesch�ft keinerlei Erfahrung im Bezug auf einen
Gebrauchtwagenverkauf.

Im Bereich der verbrauchersch�tzenden Sonderregelungen
stellen sich �berwiegend abstrakte Probleme, deren L�sungen
jedoch im Einzelfall voneinander abweichen k�nnen und die sich
deshalb gut f�r eine Klausur eignen d�rften. Hier sollte man sich
noch einmal die Struktur und den Sinn der Normen klarmachen.
Das zeigen bspw die Entscheidungen des BGH zu § 475 I 2 BGB.
Am jeweiligen Einzelfall sind die Kriterien Verbraucherschutz und
wirtschaftliches Eigengesch�ft des Unternehmers zu pr�fen.
Noch komplexer wirken die Entscheidungen zu § 476 BGB. Da
liegt der Teufel im Detail. Eine klare Linie der Rspr ist noch nicht
erkennbar. F�r eine sachgerechte L�sung scheint es insg wichtig,
ein Gesp�r f�r die Differenzen zwischen den beiden Gegenpolen
Verbraucher/Unternehmer zu entwickeln und dementsprechend
zu argumentieren.
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n SACHVERHALT

Die im Computerleasing t�tige L-GmbH m�chte sich mit dem Finanzierungsleasing f�r privat
genutzte Computer ein neues Gesch�ftsfeld erschließen. In diesem Zusammenhang wendet sich
ihr Gesch�ftsf�hrer G an Rechtsanwalt R und legt ihm ein Formular vor, das die L-GmbH bisher f�r
Vertr�ge mit gewerblichen Leasingnehmern verwendet. Darin heißt es ua:

»§ 3 Gew�hrleistung
F�r Sach- und Rechtsm�ngel des Leasingobjekts leistet die L-GmbH nur in der Weise Gew�hr,

dass sie mit Abschluss des Leasingvertrags alle Anspr�che und Rechte sonstiger Art gegen den
Lieferanten an den Leasingnehmer abtritt. Der Leasingnehmer nimmt die Abtretung dieser An-
spr�che an und verpflichtet sich, nach Maßgabe des § 377 HGB die Leasingsache unverz�glich zu
untersuchen und M�ngel gegen�ber dem Lieferanten unverz�glich zu r�gen. Weitergehende
Anspr�che und Rechte des Leasingnehmers gegen die L-GmbH – insb solche gem §§ 536 ff BGB
– sind ausgeschlossen.

§ 4 Ausbleibende oder versp�tete Lieferung
Jegliche Verantwortlichkeit der L-GmbH f�r eine ausbleibende oder versp�tet erfolgende Lie-

ferung des Leasingobjekts ist ausgeschlossen, soweit das Ausbleiben oder die Versp�tung der
Lieferung nicht auf Vorsatz oder grober Fahrl�ssigkeit der L-GmbH beruht.«

G erkl�rt dazu, dass sich die L-GmbH m�glichst umfassend vor dem Risiko sch�tzen wolle, f�r
etwaige M�ngel der Computer oder f�r Lieferschwierigkeiten von Lieferanten geradestehen zu
m�ssen. Dies k�nnten auch die Leasingnehmer nicht von ihr erwarten, da sie selbst es seien, die
ihren Computer beim Lieferanten – idR einem H�ndler – ausw�hlten und auch direkt von ihm
erhielten. Die L-GmbH, die �ber kein technisches Know-how im Computerbereich verf�ge, trage nur
zur Finanzierung bei, indem sie den gew�nschten Computer beim Lieferanten erwerbe und den
daf�r zu entrichtenden Kaufpreis nebst einer Gewinnspanne durch die Leasingraten wieder herein-
hole. Auf die Frage des R, wie sich das Verh�ltnis zwischen der L-GmbH und den Lieferanten
gestalte, antwortet G, dass man mit keinem Hersteller oder H�ndler besonders zusammenarbeite,
sondern auf Initiative der (k�nftigen) Leasingnehmer t�tig werde. Beim Abschluss der Kaufvertr�ge
gebrauche man Einkaufsbedingungen, die eine Verk�rzung der Verj�hrung von M�ngelanspr�chen
auf ein Jahr vors�hen, weil man mit diesem Entgegenkommen Preisnachl�sse bei den Lieferanten
erziele.
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G m�chte von R wissen, welche rechtlichen Risiken die L-GmbH eingeht, wenn sie das vor-
gelegte Formular weiter verwendet und dabei ihre Einkaufspraxis beibeh�lt, und zwar im Leasing-
gesch�ft mit Unternehmern wie auch mit Verbrauchern. Außerdem bittet er R, ihm aufzuzeigen, wie
die L-GmbH etwaige Risiken vermeiden kann.

Bereiten Sie den Rat, den R dem G erteilen wird, in einem Gutachten vor! Formulierungs-
vorschl�ge f�r AGB-Klauseln sind nicht auszuarbeiten.

n L�SUNG

A) Die Gew�hrleistungsklausel in § 3 des Formulars

I. Verwendung gegen�ber Unternehmern

Als Vertragsbedingung, die die L-GmbH f�r eine Vielzahl von Vertr�gen vorformuliert hat und den
Leasingnehmern bei Abschluss eines Leasingvertrags stellt, handelt es sich bei der Klausel in § 3
um eine AGB iSv § 305 I 1 BGB. Soweit sie in Vertr�gen mit Unternehmern verwendet wird, ist sie
daher nach § 310 I 1 BGB der AGB-Kontrolle nach den §§ 305 ff BGB mit Ausnahme der §§ 305 II, III,
308 und 309 BGB unterworfen.

1. Einbeziehungskontrolle

�berraschende Klauseln werden nach § 305 c I BGB nicht Vertragsbestandteil. Beim Finanzierungs-
leasing sind seit jeher sog Drittverweisungsklauseln weit verbreitet, mit denen sich der Leasing-
geber von einer ihn treffenden M�ngelgew�hrleistung unter Abtretung seiner liefervertraglichen
Anspr�che gegen den Lieferanten freizeichnet. Daher ist eine solche Klausel nicht als �berraschend
gem § 305 c I BGB zu bewerten (so bereits BGH NJW 1977, 195).

Leasingtypische
Abtretungskonstruktion
(Drittverweisungsklausel)

2. Inhaltskontrolle

Mangels Anwendbarkeit der §§ 308, 309 BGB ist die in § 3 des Formulars enthaltene AGB nur an
§ 307 BGB zu messen. Nach § 307 I 1 BGB sind Bestimmungen in AGB unwirksam, wenn sie den
Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen
benachteiligen. Mit Blick auf § 3 des Formulars k�nnte sich eine unangemessene Benachteiligung
der Leasingnehmer aus dem Gew�hrleistungsausschluss und aus der Aufb�rdung der R�geoblie-
genheit nach § 377 HGB ergeben.

a) Gew�hrleistungsausschluss
Der Gew�hrleistungsausschluss ist nach § 307 II Nr 1 BGB im Zweifel als unangemessene Benach-
teiligung der Leasingnehmer anzusehen, wenn er mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzli-
chen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist.

(1) Als Regelung, von der hier abgewichen wird, kommt die Gew�hrleistung in analoger Anwendung
der §§ 536 ff BGB in Betracht. Es ist indes fraglich, ob der Leasinggeber beim Finanzierungsleasing
f�r die Mangelfreiheit des Leasinggegenstands in der gleichen Weise einzustehen hat wie ein
Vermieter (daf�r die Rspr und wohl hM, etwa BGHZ 68, 118, 123 ff; Beckmann Finanzierungsleasing,
3. Aufl, 2006, § 2 Rn 42; dagegen etwa Staudinger/Stoffels Leasing, 2004, Rn 82 mwN). Gegen die
l�ckenf�llende Heranziehung der §§ 536 ff BGB zur Bestimmung der Pflichten des Leasinggebers
spricht, dass nach der f�r das Finanzierungsleasing typischen, auch die Gesch�fte der L-GmbH mit
ihren Leasingnehmern kennzeichnenden Interessenlage der Leasingnehmer die Entscheidung �ber
Anschaffung und Auswahl des Gegenstands trifft, w�hrend der Leasinggeber die Gebrauchs�ber-
lassung des Gegenstands nur finanziert. Doch tr�gt die Rspr diesem Unterschied zwischen leasing-
und mietvertraglicher Interessenlage immerhin bei der AGB-rechtlichen Bewertung des Gew�hr-
leistungsausschlusses Rechnung. Daher wiegt der Einwand jedenfalls nicht so schwer, dass mit
einer Abkehr der Rspr von ihrem in st�ndiger Praxis bezogenen Standpunkt zu rechnen ist.

Einstandspflicht des Leasing-
gebers f�r M�ngel

(2) Geht man davon aus, dass den Leasinggeber die mietrechtliche Einstandspflicht f�r die Mangel-
freiheit trifft, ist weiter zu pr�fen, ob der Gew�hrleistungsausschluss mit wesentlichen Grundgedanken
dieser Regelung unvereinbar ist. Nach der Rspr (BGHZ 81, 298, 301 ff) ist dies nicht der Fall, wenn eine
Rechtlosstellung des Leasingnehmers auf Grund der Freizeichnung dadurch verhindert wird, dass der
Leasinggeber ihm die M�ngelrechte gegen den Lieferanten uneingeschr�nkt, unbedingt und vorbehalt-
los abtritt. § 3 des Formulars sieht die Abtretung s�mtlicher Rechte und Anspr�che der L-GmbH gegen
Lieferanten vor, ohne dass dies mit Einschr�nkungen, Vorbehalten oder Bedingungen verbunden wird.
Dennoch ist fraglich, ob dem Leasingnehmer damit ein hinreichender Ausgleich f�r den Rechtsverlust
verschafft wird, den er durch den Ausschluss der Gew�hrleistung des Leasinggebers erleidet.

Anforderungen an die
Drittverweisungsklausel
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